32.26.00 TEIL A - PLANZEICHNUNG
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Datengrundlage ALKIS , 07.2021

im UTM-Koordinatensytem
Herausgeber: Landesamt fir Vermessung
und Geoinformation Schleswig - Holstein
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NUTZUNGSSCHABLONE

PLANZEICHENERKLARUNG

FESTSETZUNGEN

Es gelten das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI.I S. 3634), zuletzt
geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBI. 2023 | Nr. 394), die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. | S.3786), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03.07.2023
(BGBI. 2023 I Nr. 176) und die Planzeichen- verordnung (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 | S. 58), zuletzt geandert durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBI. | S. 1802).

ART DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

WR Reines Wohngebiet (§ 3 BauNVO)

WA Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)

[1.1]  Nummerierung von Teilgebieten

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG UND HOHENLAGE
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 3 BauGB)

.8.140  zuléssige Grundflache (GR in m?) (§ 19 Abs. 2 BauNVO)

2.B.(170) ausnahmsweise zuldssige GR einschlieRlich Uberschreitung
durch untergeordnete Anbauten oder Erweiterungen

"l Zahl der Vollgeschosse als Hochstmal (§ 20 Abs. 1 BauNVO)

UBERBAUBARE GRUNDSTUCKSFLACHE
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 23 BauNVO)

===mmmeme Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO)

VERKEHRSFLACHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Strallenverkehrsflache

= Strallenbegrenzungslinie

Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung

“ Rad- und Fullweg

EIN BZW. AUSFAHRTEN UND ANSCHLUSS ANDERER FLACHEN AN DIE
VERKEHRSFLACHEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 4, 11 und Abs. 6 BauGB)

-w w w Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

FLACHEN FUR VER- UND ENTSORGUNGSANLAGEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB)

D Elektrizitat

GRUNFLACHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Offentliche Griinflache - Zweckbestimmung: Parkanlage

PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MASSNAHMEN UND FLACHEN FUR
MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN,
NATUR UND LANDSCHAFT (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25a, 25b BauGB)

‘ Erhaltung von Einzelbdumen (Nr. gemal Baumkataster zum B-Plan 07.44.00)

SONSTIGE PLANZEICHEN

j == BN P Grenze des raumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
| p— ] (§ 9 Abs. 7 BauGB)

—eo—e-e—e— Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung oder des MalRes der Nutzung
(§ 1 Abs. 4 BauNVO, § 9 Abs. 1 Ziffer 9 BauGB)

>10)L  BemalRung von Festsetzungen in Metern

Griinweg

NACHRICHTLICHE UBERNAHMEN

|7 Waldabstand gemal § 24 Landeswaldgesetz (LWaldG)
A (innerhalb keine weiteren baulichen Vorhaben zulassig)

PLANUNTERLAGE

——e«+«+— Flurgrenze

——o—— Flursticksgrenze

% Flurstiicksnummer

Gebaude, Bestand

2 9,00 Hohe StralRenoberkante, Bestand in Metern Gber NHN

TEIL B - TEXT

VERFAHRENSVERMERKE

1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses des Bauausschusses

der Hansestadt Liibeck vom 07.06.2021. Die ortsiibliche Bekanntmachung
des Aufstellungsbeschlusses ist durch Abdruck in den Libecker
Nachrichten am 17.06.2021 erfolgt.

. Die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 Abs. 1 S. 1 BauGB

ist vom 13.11.2023 bis einschlieRlich 01.12.2023 durchgefihrt worden.

. Der Bauausschuss hat am 00.00.2023 die Anderung des

Aufstellungsbeschlusses beschlossen und den Entwurf des
Bebauungsplanes 32.26.00 - Helldahl / Leegerwall - mit Begriindung
beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

. Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung

(Teil A) und dem Text (Teil B) sowie die Begriindung haben in der Zeit
vom 00.00.2023 bis zum 00.00.2023 nach § 3 Abs. 2 BauGB &ffentlich
ausgelegen. Die offentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass
Stellungnahmen wahrend der Auslegungsfrist von allen Interessierten
schriftlich oder zu Niederschrift abgegeben werden kénnen, am
00.00.2023 in den Libecker Nachrichten ortsiiblich bekannt gemacht
worden. Der Inhalt der Bekanntmachung der Auslegung der Planentwiirfe
und die nach § 3 Abs. 2 BauGB auszulegenden Unterlagen wurden unter
www.stadtentwicklung.luebeck.de/stadtplanung/oeffentlichkeitsbeteiligung.html
ins Internet eingestellt.

5. Die Behorden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange, die von der

Planung beriihrt sein kdnnen, wurden gemaR § 4 Abs. 2 BauGB am
00.00.2023 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

LUbeck, ..ovvveeeeeiriieeeeeiiiins

Hansestadt Lubeck
Der Birgermeister
Fachbereich Planen und Bauen
Bereich Stadtplanung | Bauordnung

Im Auftrag Im Auftrag

L.S. Joanna Hagen Karsten Schroder
Bausenatorin Bereichsleiter

. Es wird bescheinigt, dass alle im Liegenschaftskataster nachgewiesenen

Flurstlicksgrenzen und -bezeichnungen sowie Gebaude, mit Stand
vom , in den Planunterlagen enthalten und
maRstabsgerecht dargestellt sind.

Libeck, ...cocovveeeeeiiieeeeees

L.S. Landesamt fiir Vermessung und Geoinformation
Schleswig - Holstein

7. Die Biirgerschaft hat die Stellungnahmen der Offentlichkeit und der

Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange am .............cccceee
gepruft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.

8. Die Biirgerschaft hat den Bebauungsplan, bestehend aus der Plan-

Libeck, ..ccovvveeeieiiiieeeeeeeiie

Hansestadt Lubeck
Der Biirgermeister
Fachbereich Planen und Bauen
Bereich Stadtplanung | Bauordnung

Im Auftrag

zeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), am .................. als Satzung —_—
beschlossen und die Begriindung durch (einfachen) Beschluss gebilligt. L.S. Karsten Schréder
Bereichsleiter
9. (Ausfertigung:) Libeck, ...cooovrveieieins
Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A)
und dem Text (Teil B), wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu
machen.
L.S. Jan Lindenau

Der Biurgermeister

10. Der Beschluss des Bebauungsplanes durch die Blrgerschaft und die

Stelle, bei der der Plan mit Begrindung und zusammenfassender
Erklarung auf Dauer wahrend der Servicezeiten von allen Interessierten
eingesehen werden kann und Uber den Inhalt Auskunft erteilt, sind am
........................... ortsliblich bekanntgemacht worden. In der
Bekanntmachung ist auf die Méglichkeit, eine Verletzung von Verfahrens-
und Formvorschriften und von Méngeln der Abwagung einschlieRlich der
sich ergebenden Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) sowie auf die
Maoglichkeit, Entschadigungsanspriiche geltend zu machen und das
Erléschen dieser Anspriiche (§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Auf die
Rechtswirkungen des § 4 Abs. 3 GO wurde ebenfalls hingewiesen.

Die Satzung ist mithin am in Kraft getreten.

LUbeck, ..vvvveeeiiiiiieeeeeiieee,

Hansestadt Lubeck
Der Birgermeister
Fachbereich Planen und Bauen
Bereich Stadtplanung | Bauordnung
Im Auftrag

L.S. Karsten Schroder
Bereichsleiter

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und nach § 9 Abs. 4 BauGB sowie nach § 86 der Landesbauordnung
wird nach Beschlussfassung der Biirgerschaft der Hansestadt Liibeck vom 00.00.2023 die Satzung liber den
Bebauungsplan Nr. 32.26.00 - Helldahl / Leegerwall, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B),

erlassen.

SATZUNG DER HANSESTADT LUBECK
BEBAUUNGSPLAN 32.26.00

HELLDAHL /| LEEGERWALL

Entwurf zur Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 (2) BauGB sowie der Behorden

und sonstigen Trager offentlicher Belange gemaR § 4 (2) BauGB

Stand: 20.06.2025

Bereich 5.610 Stadtplanung und Bauordnung




	Pläne und Ansichten
	B-Plan


